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Wirtschaftsplan 2020 und Investitionsplan 2019 – 2023 des ABBS 

 

Dem beigefügten Wirtschaftsplan 2020 und Investitionsplan 2019 – 2023 des ABBS 

wird zugestimmt. 

 

 



Erläuterungen 

Wirtschaftsplan 2020 und Investitionsplan 2019 – 2023 des ABBS 

Der Abfallbewirtschaftungsbetrieb St. Ingbert (ABBS) erstellt jährlich für seinen 

Betrieb einen Wirtschaftsplan. 

 

Anhand der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (siehe beiliegenden Prüfbericht 

des Wirtschaftsprüfunternehmens W+ST Publica Saarbrücken) wird erneut ein 

positives Jahresergebnis für 2018 von ca. 269.000 € erwartet. In 2017 wurde ein 

Gewinn von 546.000 € festgestellt. In 2016 waren 38.590 € als Gewinn ausgewiesen.  

In 2019 wird nunmehr ein Teil dieses Gewinnvortrages wieder an die 

Gebührenpflichtigen zurückgegeben, indem der Stadtrat in seiner Sitzung am 

04.12.2018 für 2019 keine Gebührenanpassung im Bereich der Biomüllentsorgung 

beschlossen hatte. 

Dies hat dazu geführt, dass bereits in  2019 von ca. 269.000 € die St. Ingberter 

Bürger insgesamt entlastet wurden. 

In 2020 wird nunmehr erneut ein negatives Jahresendergebnis in Höhe von ca.  

- 318.173 € eingeplant, was größtenteils auf die verminderten Erlöse bei der 

Papiervermarktung und auf die Erhöhung des überörtlichen Beitrags an den EVS 

zurückzuführen ist. 

Die Abfallgebühren können trotzdem stabil bleiben, weil der Gewinnvortrag der  

letzten drei Jahre zum Ausgleich dieses Defizits in 2020 verwendet werden darf. 

Mit dem verbleibenden Gewinnvortrag sollen auch in den nächsten Jahren die 

Abfallgebühren konstant gehalten werden. 

 

Seitens der Werkleitung des ABBS wird daher vorgeschlagen, Grund- und 

Leistungsgebühr für Restmüll- und Biomüllsammlung auch in 2020 trotz schwieriger 

Rahmenbedingungen wie bisher beizubehalten. 

 

Anlage 

Wirtschaftsplan ABBS 2020 
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